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sprechenden mündlichen Berichts des Vorsitzenden des Be-
ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen75, die Frage der Zahlung der Unterhaltszulage für Feld-
missionen in der Beobachtermission während des Hauptteils 
ihrer fünfundfünfzigsten Tagung wieder aufzunehmen. 

54/484. Bei Friedenssicherungseinsätzen erlittene Ver-
luste an Eigentum der Vereinten Nationen 

 Auf ihrer 98. Plenarsitzung am 15. Juni 2000 nahm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Fünften Aus-
schusses76 Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die im Zeitraum vom 1. Januar 1996 bis 31. Dezember 
1997 bei Friedenssicherungseinsätzen erlittenen Verluste an 
Eigentum der Vereinten Nationen77 mit Angaben über die 
Rechenschaftslegungsverfahren zur Verhinderung von Ver-
lusten an Eigentum der Vereinten Nationen bei Friedenssi-
cherungseinsätzen, und stimmte den Bemerkungen und Emp-
fehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen78 zu. 

______________ 
75 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, 
Fifth Committee, 71. Sitzung (A/C.5/54/SR.71) und Korrigendum. 
76 A/54/910, Ziffer 6. 
77 A/54/669 und Korr.1. 
78 A/54/841, Ziffern 47-53. 

54/485. Kostenerstattung an die Regierungen der 
truppenstellenden Staaten 

 Auf ihrer 98. Plenarsitzung am 15. Juni 2000 nahm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Fünften Aus-
schusses79 Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Überprüfung der Sätze für die Kostenerstattung an 
die Regierungen der truppenstellenden Staaten80 und be-
schloss, die Behandlung der Frage auf einen frühen Zeit-
punkt während des Hauptteils ihrer fünfundfünfzigsten Ta-
gung zu verschieben. 

54/486. Neuzuordnung Südafrikas zu der in Ziffer 3 c) 
der Resolution 43/232 der Generalversamm-
lung genannten Gruppe von Mitgliedstaaten 

 Auf ihrer 98. Plenarsitzung am 15. Juni 2000 beschloss 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Fünften Aus-
schusses79, einen Beschluss zur Frage der Neuzuordnung 
Südafrikas zu der in Ziffer 3 c) der Versammlungsresolution 
43/232 vom 1. März 1989 genannten Gruppe von Mitglied-
staaten bis zu ihrer fünfundfünfzigsten Tagung zurückzustel-
len.

______________ 
79 A/54/684/Add.2, Ziffer 15. 
80 A/54/763. 




